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Präambel

Die Deutsche Bischofskonferenz hat mit Wirkung vom 1. September 2010 die Leitlinien für den 

Umgang mit sexuellem Missbrauch an Minderjährigen aus dem Jahre 2002 fortgeschrieben 

(Amtsblatt des Bistums Münster 2010, S. 253 ff.). 

Am 23. September 2010 hat die Deutsche Bischofkonferenz eine Rahmenordnung zur Präventi-

on von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen beschlossen. 

In Anerkennung ihrer  Verantwortung und Sorge für das Wohl und den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen haben sich die ( Erz-) Bischöfe der in Nordrhein-Westfalen gelegenen ( Erz-) Bi-

stümer auf  gemeinsame Anforderungen und Vorgaben zur  Prävention von sexuellem Miss-

brauch verständigt. Auf dieser Grundlage ist bereits für den nordrhein-westfälischen Teil des 

Bistums Münster eine Präventionsordnung erlassen worden. Nunmehr wird für den Oldenburgi-

schen  Teil  der  Diözese  Münster  (Offizialatsbezirk  Oldenburg)  unbeschadet  weitergehender 

staatlicher Regelungen die nachfolgende Präventionsordnung erlassen:

I. Geltungsbereich

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung findet Anwendung auf kirchliche Rechtsträger und ihre Dienststellen, Ein-

richtungen und sonstigen selbständig geführten Stellen, die dem Bischöflichen Offizial unmit-

telbar zugeordnet sind, insbesondere die Römisch-Katholische Kirche im Oldenburgischen Teil 

der Diözese Münster ( Offizialatsbezirk Oldenburg ), die Kirchengemeinden sowie die sonstigen 

kirchlichen Rechtsträger in der Rechtsform der öffentlichen juristischen Personen des kanoni-

schen Rechts. 

(2) Diese Ordnung findet auch Anwendung auf alle sonstigen kirchlichen Rechtsträger und ihre 

Einrichtungen in Bezug auf ihre seelsorglichen, caritativen, liturgischen oder sonstigen pastora-

len Tätigkeiten, Aufgaben oder Unternehmungen im Bereich des Oldenburgischen Teils des Bis-

tums Münster. Zu den sonstigen kirchlichen Rechtsträgern im Sinne von Satz 1 gehören insbe-

sondere die kirchlichen Vereine, (Jugend-)Verbände und Stiftungen. 

II. Personalauswahl

§ 2 Persönliche Eignung

(1) Kirchliche Rechtsträger tragen Verantwortung dafür, dass nur Personen mit der Betreuung 

von Kindern und Jugendlichen betraut werden, die neben der erforderlichen fachlichen auch 

über die persönliche Eignung verfügen.

(2) Personen, die im Rahmen ihrer dienstlichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit Kinder und Ju-

gendliche betreuen oder mit diesen regelmäßig in sonstiger Weise Kontakt haben können, dür-

fen in keinem Fall  eingesetzt werden, wenn sie rechtskräftig wegen einer Straftat nach §§ 

171,174 bis 184g, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches verurteilt wor-

den sind.

§ 3 Erweitertes Führungszeugnis

(1) Zur Erfüllung ihrer Verpflichtung aus § 2 haben sich kirchliche Rechtsträger bei der Einstel-

lung und im regelmäßigen Abstand von fünf Jahren von den eingesetzten Personen ein erwei-
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tertes Führungszeugnis nach § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu las-

sen.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt unabhängig vom Beschäftigungsumfang insbesondere 

hinsichtlich der Beschäftigung folgender Personengruppen:

1. Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt 

2. Ordensangehörige in einem Gestellungsverhältnis im Offizialatsbezirk Oldenburg

3. Pastoral- und Gemeindereferentinnen/en sowie Anwärter/-innen auf diese Berufe.

(3) Darüber hinaus gilt die Verpflichtung nach Abs. 1 unabhängig vom Beschäftigungsumfang 

für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nachfolgend aufgeführten Bereichen, soweit sie 

Kontakt mit Kindern und Jugendlichen im Sinne von § 2 Abs. 2 haben:

1. Kirchengemeinden

2. Kirchenmusik

3. Kinder- und Jugendarbeit

4. Kindertagesstätten

5. Arbeit mit erwachsenen Schutzbefohlenen

6 . Schulen

7. Krankenhäuser

8. Bildungsarbeit

9. Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatungsstellen einschließlich Telefonseelsorge

(4) Die Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses besteht auch für andere ver-

gleichbar tätige Personen, die aufgrund der Art ihrer Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen 

Kontakt haben können. Hierzu zählen in der Regel Honorarkräfte, Praktikanten, Freiwilligen-

dienstleistende und Mehraufwandsentschädigungskräfte (1-Euro-Jobber). Das Nähere kann in 

einer Ausführungsbestimmung geregelt werden. 

(5) Bereits eingesetzte Personen sind bis zum 31. Januar 2012 zur Vorlage des erweiterten 

Führungszeugnisses aufzufordern. 

§ 4 Verfahren

(1) Das nach § 3 vorzulegende Führungszeugnis ist unmittelbar nach Zugang von der die Per-

sonalakte führenden Stelle zu prüfen und danach in einem verschlossenen Umschlag zur Perso-

nalakte bzw. zu den Akten des Rechtsträgers zu nehmen. 

(2) Die durch die Beantragung und Vorlage des Führungszeugnisses entstandenen Kosten sind 

vom jeweiligen Rechtsträger zu erstatten. Die Höhe der Kosten ist in geeigneter Form zu bele-

gen. Eine Kostenerstattung erfolgt nicht, wenn das Zeugnis im Rahmen einer Einstellungsbe-

werbung erstmalig vorgelegt wird. 

§ 5 Regelung für Ehrenamtliche

(1) Kirchliche Rechtsträger haben bei der Auswahl der im kinder- und jugendnahen Bereich 

eingesetzten Ehrenamtlichen eine größtmögliche Sorgfalt im Hinblick auf die Eignung dieser 

Personen anzuwenden.

(2) Der Einsatz von Ehrenamtlichen bei der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Aus-

bildung Minderjähriger in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit und Katechese setzt in der 
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Regel eine nachgewiesene Schulung voraus, die der Prävention von sexuellem Missbrauch an 

Minderjährigen dient (vgl. § 10).

§ 6 Selbstverpflichtungserklärung

(1) Alle gem. § 3 zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses verpflichteten Personen 

sowie alle im Bereich der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit und Katechese ehrenamtlich Tä-

tigen haben eine Selbstverpflichtungserklärung abzugeben.

(2) Die Selbstverpflichtungserklärung muss die Erklärung umfassen, dass die betreffende Per-

son nicht wegen einer der in § 2 Abs. 2 genannten Straftatbestände verurteilt worden ist und 

auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet worden ist. Darüber hinaus ist 

eine Verpflichtung aufzuerlegen, bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens dem Rechtsträger 

hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. 

(3) Die Selbstverpflichtungserklärung hat dem vom Bischöflich Münsterschen Offizialat vorge-

gebenen Muster in der jeweils aktuellen Fassung (Anlage zu dieser Ordnung) zu entsprechen. 

Das Nähere kann in einer Ausführungsbestimmung geregelt werden.

III. Aus- und Fortbildung

§ 7 Schulungen

(1) Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen ist  integraler  Bestandteil  der 

Aus- und Fortbildung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der ehrenamtlich im kinder- 

und jugendnahen Bereich Tätigen.

(2) Dies erfordert insbesondere Schulungen zu Fragen von

1. Täterstrategien,

2. Psychodynamiken der Opfer,

3. Dynamiken in Institutionen sowie begünstigenden institutionellen Strukturen,

4. Straftatbeständen und weiteren einschlägigen rechtlichen Bestimmungen,

5. eigener emotionaler und sozialer Kompetenz,

6. konstruktiver Kommunikations- und Konfliktfähigkeit,

7. Umgang mit Nähe und Distanz.

§ 8 Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

in leitender Verantwortung

Alle für den Bereich Kinder- und Jugendarbeit in leitender Verantwortung Tätigen werden zu 

Fragen der Prävention von sexuellem Missbrauch geschult. Dabei bilden die Möglichkeiten zur 

Verbesserung des Wohls und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen sowie Vorkehrungen 

zur Erschwerung von Straftaten einen Schwerpunkt. Die Schulungen sollen auch dazu befähi-

gen, Dritte über diese Themen zu informieren. Das Nähere kann in einer Ausführungsbestim-

mung geregelt werden.

§ 9 Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

mit Kinder- und Jugendkontakt

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Kon-

takt kommen, werden über die Prävention von sexuellem Missbrauch gründlich informiert. Sie 
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sollen insbesondere Hinweise auf sexuellen Missbrauch erkennen und mit diesen angemessen 

umgehen können. Das Nähere kann in einer Ausführungsbestimmung geregelt werden. 

§ 10 Schulung von Ehrenamtlichen

Die ehrenamtlich im kinder- und jugendnahen Bereich Tätigen werden in der Regel im Rahmen 

einer Schulung über die Prävention von sexuellem Missbrauch gründlich informiert. Sie sollen 

insbesondere Hinweise auf sexuellen Missbrauch erkennen und mit diesen angemessen umge-

hen können. Das Nähere kann in einer Ausführungsbestimmung geregelt werden.

IV. Koordination und Beratung

§ 11 Anlaufstelle Prävention

(1) Für den Oldenburgischen Teil der Diözese  Münster wird eine Anlaufstelle  Prävention ein-

gerichtet, die die Aufgaben zur  Prävention von sexuellen Missbrauch im Offizialatsbezirk Ol-

denburg koordiniert, unterstützt und vernetzt. Insbesondere wird die Anlaufstelle Prävention 

den Kontakt mit dem Präventionsbeauftragten für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums 

Münster herstellen. Die Einrichtung der Anlaufstelle Prävention erfolgt durch den Bischöflichen 

Offizial für einen Zeitraum von drei Jahren. Ein längerer Zeitraum der Einrichtung ist möglich. 

Alternativ kann der Bischöfliche Offizial einen Präventionsbeauftragten bestellen. Dieser hat die 

gleichen Aufgaben wie die Anlaufstelle Prävention.

(2) Die Anlaufstelle  Prävention hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Fachberatung bei der Planung und Durchführung von Präventionsprojekten,

2. Vermittlung von Fachreferenten/innen,

3. Beratung von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen,

4. Weiterentwicklung von verbindlichen Qualitätsstandards,

5. Information über Präventionsmaterialien und -projekte,

6. Vernetzung der Präventionsarbeit innerhalb und außerhalb des Offizialatsbezirkes,

7. Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit der jeweiligen Pressestelle.

(3) Die Anlaufstelle Prävention ist zum gegenseitigen Austausch und zur Abstimmung mit 

dem jeweiligen Präventionsbeauftragten des nordrhein-westfälischen Teils des Bistums Münster 

verpflichtet. Sie wirkt darauf hin, dass möglichst einheitliche Präventionsstandards entwickelt 

werden. 

§ 12 Geschulte Fachkraft

(1) Jeder kirchliche Rechtsträger bestellt eine geschulte Fachkraft, die ihn bei der nachhalti-

gen Umsetzung der Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen unterstützt.

(2) Mehrere kirchliche Rechtsträger können gemeinsam eine geschulte Fachkraft bestellen.

§ 13 Beratungs- und Beschwerdewege

(1) Die geschulte Fachkraft gem. § 12 steht in allen Fragen der Prävention von sexuellem 

Missbrauch an Minderjährigen als Ansprechpartner bzw. interne Beratungs- und Beschwerde-

stelle zur Verfügung.

(2) Jeder kirchliche Rechtsträger hat auch auf externe Beratungs- und Beschwerdewege hin-
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zuweisen, etwa in Fachberatungsstellen, den Jugendämtern oder anderen Ombudsstellen. Die 

regionalen katholischen Jugendfachstellen halten entsprechende Verzeichnisse vor.

V. Schlussbestimmungen

§ 14 Ausführungsbestimmungen

Die zur Ausführung dieser Ordnung erforderlichen Regelungen trifft der Bischöfliche Offizial.

§ 15 Inkrafttreten

Diese Präventionsordnung tritt am 1. Oktober 2011 in Kraft.

Vechta, den 30. September 2011

L. S.     + Heinrich Timmerevers

Bischöflicher Offizial und Weihbischof

Anlage zu § 6 Abs. 3

Selbstverpflichtungserklärung
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